
Anlage 1: Smartphonekonzept 

 

Grundsatz 

An unserer Schule steht das soziale Miteinander im Mittelpunkt. Digitale Geräte 

wie Smartphones oder Smartwatches sind im Schulalltag nicht notwendig. 

 

Regelungen: 

• Das Mitbringen von Smartphones ist nicht erforderlich und wird nicht empfohlen. 

• Mitgebrachte Geräte bleiben ausgeschaltet in der Schultasche. 

• Die Nutzung auf dem Schulgelände ist nicht gestattet. 

• In Notfällen kann über das Sekretariat Kontakt zu den Erziehungsberechtigten 

oder nahen Angehörigen aufgenommen werden. 

• Smartwatches mit Kommunikationsfunktionen gelten als Smartphones und 

unterliegen denselben Regeln.  

 

Bei Regelverstößen: 

 

Erstverstoß: 

• Ermahnung durch die Lehrkraft 

• Hinweis auf die geltenden Regeln und Gespräch über das Verhalten 

 

Wiederholter oder schwerwiegender Verstoß: 

• Einbehaltung des Geräts bis zum Ende des Schultages 

• Information der Erziehungsberechtigten und ggf. Abholung durch die betreffenden 

Kinder und Jugendlichen oder Erziehungsberechtigte 

• Bei wiederholtem Fehlverhalten: befristete Einbehaltung mit verpflichtendem 

Gespräch zusammen mit den Erziehungsberechtigten 
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